
Komplexrichtlinie

Richtlinie über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und 
struktrurierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke 
Versicherte mit komplexem psychiatrischen oder 
psychotherapeutischen Behandlungsbedarf gem. § 92 Abs. 6b SGBV

Berufsverband Jour Fixe Psychotherapie am 5. April 2022



 Komplexrichtlinie – Status quo

 Aktuelle Aktivitäten der KVB
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 Vorbereitung zur Etablierung einer Meldestelle für die Netzverbünde 
bei der KVB mit folgenden Aufgaben:

 Prüfung der Netzverbund- und Kooperationsverträge

 Erteilung/ Entzug von Genehmigungen für die Netzverbünde

 Bereitstellung eines öffentlichen Verzeichnisses der Netzverbünde

 Teilnahme an Workshops der KBV und Austausch mit anderen KVen

1. Gesetzliche Aufgaben der KVB gem. § 3 der 
Komplexrichtlinie
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 Prüfung der Möglichkeit zur Unterstützung bei der Netzverbundgründung

(z. B. durch Muster-Kooperationsverträge)

 Prüfung der Möglichkeit zur Unterstützung bei der Infrastruktur bzw. 

Dokumentation durch Bereitstellung einer IT-Plattform

 Prüfung der Möglichkeit zur Unterstützung bei den Aufgaben der 

nicht-ärztlichen, koordinieren Fachkraft durch die Bereitstellung eines Case 

Managements

2. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die 
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Unterstützungsmöglichkeiten der KVB, über die in der Richtlinie genannten 

Aufgaben hinaus, werden derzeit rechtlich und auf finanzielle Aspekte hin 

geprüft.



Kontaktaufnahme mit weiteren Berufsgruppen

 Austausch mit dem Deutschen Verband Ergotherapie e. V. (DVE) und dem 
Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland e. V. (BED) 

 Austausch mit dem Berufsverband der Soziotherapeuten e.V. 

 Austausch mit einem Ansprechpartner einer PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft)

 Geplanter Austausch mit der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) vssl. Anfang 
Mai

Öffentlichkeitsarbeit

 Erstellung eines Informationsflyers für Ärzte und Psychotherapeuten

3. Flankierende Aktivtäten der KVB
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